
Beschlussvorlage 22.08.2023 
Drucksache VL-116/2023 1. Ergänzung  
- öffentlich - 
 

Aktenzeichen: 3.1 

Fachbereich: Bilanzbuchhaltung, Controlling 
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Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 31.08.2023 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der 
Kreisstadt Erbach 07.09.2023 beschließend 

 
 
Richtlinie für das Inventarwesen der Kreisstadt Erbach (Inventarordnung) 
 
Begründung: 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 21.08.2023 dem Entwurf der „Richtlinie für das 
Inventarwesen der Kreisstadt Erbach“ zugestimmt. 
 
Mit Einführung der Doppik in Hessen zum 01.01.2009 wurde bei der Kreisstadt Erbach für die 
Erstellung der Eröffnungsbilanz unter Anwendung von Vereinfachungsregeln eine körperliche 
Bestandsaufnahme (Inventur) des beweglichen Anlagevermögens durchgeführt. Mit dem sog. 
Beschleunigungserlass des HMdIS konnte bis zur Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 
2015 die Abstimmung der Buchbestände mit den tatsächlich vorhandenen Vermögensgegen-
ständen zurückgestellt werden. Im Laufe der vergangenen Jahre ist bei der Kreisstadt Erbach 
eine körperliche Bestandaufnahme des beweglichen Sachanlagevermögens nicht erfolgt. In der 
zu dieser Beschlussvorlage beigefügten Anlage 1 ist der aktuelle Sachstand zur Inventur des 
beweglichen Sachanlagevermögens der Kreisstadt Erbach beschrieben. 
 
Um zukünftig die lückenlose Erfassung und Zuordnung des Anlagenvermögens zu 
gewährleisten, wurde von der Finanzverwaltung ergänzend zur „Inventarisierungs- und 
Bewertungsrichtlinie“ im 1. Entwurf eine „Richtlinie für das Inventarwesen der Kreisstadt 
Erbach“ erstellt. In der Richtlinie ist die ordnungsgemäße Verwaltung des städtischen 
Inventars und die Verfahrensweise der Mitteilung über Änderungen im Anlagevermögen neu 
geregelt. Die Richtlinie ist als Anlage 2 zu dieser Beschlussvorlage beigefügt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der beigefügte 1. Entwurf zur „Richtlinie für das Inventarwesen der Kreisstadt 
Erbach“ wird beschlossen. 
 
 
 
Dr. Peter Traub 
Bürgermeister 
 
Anlage(n): 

(1) Anlage-1_ERB_Sachstand-Inventur 
(2) Anlage-2_ERB_Richtlinie-Inventarwesen_1.Entwurf 
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Finanzielle Auswirkungen: 
           ja ☒                 nein ☐ 

Pflichtaufgabe: 
         ja ☒       nein ☐ 

Stelle im Stellenplan 
vorhanden: 
     ja ☐     nein ☐ 

  




